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Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für Abschnitt B 
unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprägungen 

 

 
 Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

1. Grundlagen 

2. Ethische, wissenschaftliche und rechtliche 
Grundlagen ärztlichen Handelns 

 

3.  Vertiefung und Stärkung berufsspezifischer 
Haltungen zum Wohl des Patienten, die auf 
ärztlicher Expertise, anerkannten ethischen 
Grundsätzen, Kommunikativität, Kollegialität und 
präventivem Engagement beruhen 

4. Grundlagen ärztlicher Begutachtung  

5.  Maßnahmen der Qualitätssicherung und des 
Qualitätsmanagements einschließlich des Fehler- 
und Risikomanagements sowie Anwendung von 
Leit- und Richtlinien 

6. Grundlagen der Transplantationsmedizin und 
Organisation der Organspende 

 

7. Ökonomische und strukturelle Aspekte des 
Gesundheitswesens 

 

8.  Hygienemaßnahmen 

9.  Ärztliche Leichenschau 

10. Patientenbezogene Inhalte 

11.  Management (nosokomialer) Infektionen mit 
multiresistenten Erregern 

12.  Beratung über präventive und rehabilitative 
Maßnahmen einschließlich der Verordnung von 
Heil- und Hilfsmitteln sowie Indikationsstellung und 
Überwachung physikalischer Therapiemaßnahmen 

13.  Situationsgerechte ärztliche Gesprächsführung 
einschließlich der Beratung von Angehörigen 

14.  Aufklärung und Befunddokumentation 

15.  Durchführung einer strukturierten 
Patientenübergabe 

16. Psychosomatische Grundlagen  

17. Psychosoziale, umweltbedingte und interkulturelle 
Einflüsse auf die Gesundheit sowie 
Zusammenhang zwischen Krankheit und sozialem 
Status 

 

18. Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Gesundheit 

 

19. Besondere Situationen bei der Betreuung von 
Schwerstkranken und Sterbenden 

 

20.  Therapieentscheidungen am Lebensende 
einschließlich Angehörigengespräche 

21. Symptome der Verletzung von körperlicher 
und/oder psychischer Integrität 

 

22.  Beurteilung von Besonderheiten der Erkrankungen 
und Einschränkungen im Alter 
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 Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

23. Genderaspekte und Aspekte der 
Geschlechtsidentität 

 

24. Digitalisierung im Kontext ärztlichen Handelns 
(Interaktion, Diagnostik, Therapiemanagement) 

 

25.  Beurteilung und Einsatz digitaler Anwendungen für 
Anamnese, Diagnostik und Therapie 

26. Behandlungsbezogene Inhalte 

27. Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

 

28.  Medizinische Notfallsituationen, insbesondere 
lebensrettende Sofortmaßnahmen 

29. Seltene Erkrankungen  

30.  Pharmakotherapie, Pharmakovigilanz und 
Arzneimitteltherapiesicherheit sowie 
Arzneimittelmissbrauch 

31.  Schmerzprävention und allgemeine 
Schmerztherapie bei akuten und chronischen 
Schmerzen 

32.  Interdisziplinäre und interprofessionelle 
Zusammenarbeit 

33.  Impfwesen/Durchführung von Schutzimpfungen 

34. Besonderheiten bei der Betreuung von Menschen 
mit Behinderung 

 

35. Technisch-diagnostische Inhalte im Zusammenhang mit gebietsspezifischen Fragestellungen 

36.  labortechnisch gestützte Nachweisverfahren mit 
visueller oder apparativer Auswertung 

37.  Point-of-Care-Diagnostik mit visueller oder 
apparativer Ausstattung 

38.  Indikationsstellung und Befundinterpretation des 
krankheitsbezogenen Basislabors 

39.  Interdisziplinäre Indikationsstellung zur 
weiterführenden Diagnostik einschließlich der 
Differentialindikation und Interpretation 
bildgebender Befunde 
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Facharzt/Fachärztin für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie  
(Psychosomatiker und Psychotherapeut/Psychosomatikerin und Psychotherapeutin) 
 

Gebietsdefinition  Das Gebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie umfasst die Erkennung, 
psychosomatisch-medizinische und psychotherapeutische Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren Verursachung und 
Chronifizierung psychosoziale, psycho-somatische und somato-psychische Faktoren 
einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwirkungen maßgeblich 
beteiligt sind. 

Weiterbildungszeit 60 Monate Psychosomatische Medizin und Psychotherapie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in anderen Gebieten der somatischen Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in Psychiatrie und 
Psychotherapie und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
erfolgen 

Weiterbildungsinhalte der Facharzt-Kompetenz 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt-
zahl 

    

1.  Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für Abschnitt B unter Berücksichtigung 
gebietsspezifischer Ausprägung 

    

2.  Spezifische Inhalte der Facharzt-Weiterbildung Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 

 

3.  Übergreifende Inhalte der Facharzt-Weiterbildung Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 

 

4.  Wesentliche Gesetze und Richtlinien, 
insbesondere hinsichtlich Patientenrechte, 
Behandlung, Unterbringung und Betreuung 
psychisch Kranker 

  

5.   Wissenschaftlich begründete 
Gutachtenerstellung 

3 

6.  Krankheitslehre und Diagnostik 

7.   Theorie in Krankheitslehre und Diagnostik 
in Stunden 

120 

8.   Psychosomatische und 
psychotherapeutische Anamnese und 
Befunderhebung, ggf. unter Einbeziehung 
der Familie und der sozialen Situation 
einschließlich der Erfassung des 
psychopathologischen Befundes und der 
Erkennung seelisch-körperlicher 
Wechselwirkungen bei psychischen und 
somatischen Erkrankungen und Störungen, 
z. B. onkologische, neurologische, 
kardiologische, orthopädische und 
rheumatische Erkrankungen sowie 
Stoffwechsel- und 
Autoimmunerkrankungen, davon 

 

9.   - Untersuchungen mit unmittelbarem 
Bericht im Konsiliar- und Liaisondienst 

40 

10.  Konzepte der psychosomatischen Medizin   
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt-
zahl 

11.  Ätiologie und Chronifizierung psychischer und 
psychosomatischer Störungen und 
Erkrankungen 

  

12.  Konzepte der psychosozialen Belastungen und 
der Lebensqualität bei somatischen Störungen 

  

13.  Konzepte der Bewältigung von somatischen 
Störungen und Erkrankungen einschließlich 
spezieller Verfahren der Diagnostik bei 
seelisch-körperlicher Wechselwirkung 

  

14.  Psychopathologie, psychiatrische Nosologie, 
Neurobiologie, Genetik und Epigenetik der 
psychischen und psychosomatischen 
Störungen 

  

15.  Verhaltensdiagnostik, Psychodynamik und 
Gruppendynamik, Lernpsychologie, 
psychodiagnostische Testverfahren 

  

16.  Generationsübergreifende neurobiologische 
und psychologische Entwicklungskonzepte, 
Psychotraumatologie und Bindungstheorie 

  

17.   Psychosomatische und 
psychotherapeutische Untersuchungen 
einschließlich psychopathologischer 
Befunde und deren standardisierter 
Erfassung, davon müssen mindestens 40 
im Hauptverfahren und können bis zu 20 
Untersuchungen in einer oder beiden 
anderen Grundorientierung(en) erbracht 
werden  

60 

18.   ENTWEDER 

- dokumentierte Untersuchungen im 
psychodynamischen/ 
tiefenpsychologischen Verfahren, z. B. 
psychodynamisches Erstinterview, 
tiefenpsychologisch-biographische 
Anamnese, strukturierte Interviews 
einschließlich Testdiagnostik 

 

19.   ODER 

- dokumentierte Untersuchungen im 
verhaltenstherapeutischen Verfahren, 
z. B. strukturierte Interviews, 
Testdiagnostik und Verhaltensanalyse 

 

20.   ODER 

- dokumentierte Untersuchungen im 
Verfahren der systemischen Therapie, z. 
B, strukturiertes systemisches Interview 
im Ein- und Mehrpersonensetting zur 
Diagnostik von interaktionellen Mustern, 
Beziehungsdynamiken, Ressourcen und 
Lösungskompetenzen im relevanten 
System, einschließlich Genogramm und 
Testdiagnostik 

 

21.  Konfliktlehre, Ich-Psychologie, Strukturtheorie, 
Objektbeziehungstheorie, Selbstpsychologie, 
Mentalisierungstheorie 

  

22.  Sozialpsychologie, Lernpsychologie, 
Kognitionspsychologie sowie allgemeine und 
spezielle Verhaltenslehre 

  

23.  Therapie psychosomatischer Störungen und Erkrankungen 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt-
zahl 

24.  Wissenschaftlich anerkannte 
Psychotherapieverfahren und -methoden, 
insbesondere 
psychodynamisch/tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie und Verhaltenstherapie und 
systemische Therapie 

  

25.  Konzepte der Psychoedukation und der 
supportiven, imaginativen, 
ressourcenorientierten, achtsamkeitsbasierten 
und non-verbalen psychosomatisch-
psychotherapeutischen Behandlungen 

  

26.  Störungsorientierte Methoden und Techniken 
bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Erkrankungen 

  

27.  Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische 
Störungen im Kindes- und Jugendalter 

  

28.   Indikations- und 
Differentialindikationsstellung zur 
Psychotherapie, Somatotherapie, 
Soziotherapie, Kunst-, Musik- und 
Bewegungstherapie sowie 
sensomotorischen Übungsbehandlungen 
einschließlich Krankenhausbehandlung und 
Rehabilitation 

 

29.  Verhalten bei nicht-stoffgebundenen und 
stoffgebundenen Süchten  

  

30.   Psychopharmakotherapie und Risiken des 
Arzneimittelgebrauches 

 

31.   Mitbehandlung im interdisziplinären Team 
bei somatischen Erkrankungen/Störungen, 
die einer psychosomatischen und 
psychotherapeutischen Behandlung 
bedürfen 

 

32.   Psychosomatische-psychotherapeutische 
Gesprächsführung und 
Beziehungsgestaltung zur Klärung 
psychosomatischer Interaktionen sowie 
zum Aufbau eines psychosozialen 
Krankheitsverständnisses und von 
Therapiemotivation 

 

33.   Entspannungstechniken, z. B. Hypnose, 
autogenes Training, progressive 
Muskelentspannung 

 

34.   Psychosomatisch-supportive und 
psychoedukative Therapien bei somatisch 
Erkrankten 

 

35.   Psychotraumatherapien mit Anwendung 
von traumaspezifischen Techniken, z. B. 
Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) 

5 

36.   Theorie in Behandlungslehre  120 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt-
zahl 

37.   Psychosomatische und 
psychotherapeutische Behandlungen 
einschließlich traumabedingter und 
sexueller Störungen mit besonderer 
Gewichtung der psychosomatischen 
Symptomatik unter Einschluss der 
Anleitung zur Bewältigung somatischer und 
psychosomatischer Störungen und 
Erkrankungen und der multimodalen 
psychosomatisch-psychotherapeutischen 
Komplexbehandlung und der multimodalen 
Therapie in dokumentierten Fällen, davon 
müssen mindestens 80 im Hauptverfahren 
und können bis zu 20 in einer oder beiden 
anderen Grundorientierung(en) erbracht 
werden 

100 

38.   ENTWEDER 

Behandlungen unter Supervision im 
psychodynamischen/tiefenpsychologischen 
Verfahren, davon  

 

39.   - Einzelpsychotherapien von 30 bis 100 
Stunden pro Behandlungsfall 
einschließlich Bericht an den Gutachter 

8 

40.   - Kurzzeitpsychotherapien von 5 bis 25 
Stunden pro Behandlungsfall 

50 

41.   - Gruppenpsychotherapien von 200 
Stunden mit 3 bis 9 Patienten 

 

42.   ODER 

Behandlungen unter Supervision im 
verhaltenstherapeutischen Verfahren, 
davon 

 

43.   - Langzeitpsychotherapien von jeweils 
30 bis 80 Stunden pro Behandlungsfall 
einschließlich Bericht an den Gutachter 

8 

44.   - Kurzzeitpsychotherapien von 5 bis 25 
Stunden pro Behandlungsfall  

50 

45.   - Gruppenpsychotherapie von 200 
Stunden mit 3 bis 9 Patienten 

 

46.   ODER 

Behandlungen unter Supervision im 
systemischen Verfahren (Einzel-, Paar-, 
Familientherapie), davon 

 

47.   - Psychotherapien von 30 bis 100 
Stunden pro Behandlungsfall 
einschließlich Bericht an den Gutachter 

8 

48.   - Kurzzeitpsychotherapien von 5 bis 25 
Stunden pro Behandlungsfall 

50 

49.   - Gruppenpsychotherapien von 200 
Stunden mit 3 bis 9 Patienten 

 

50.  Psychodynamische/tiefenpsychologische 
Einzeltherapie, psychodynamische 
Paartherapie, Familientherapie einschließlich 
systemischer Therapie, Gruppenpsychotherapie 
und Psychotraumatherapie mit Anwendung von 
traumaspezifischen Techniken 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt-
zahl 

51.  Verhaltenstherapeutische Einzel- und 
Paartherapie, Familientherapie einschließlich 
systemischer Therapie, Gruppenpsychotherapie 
und Psychotraumatherapie mit Anwendung von 
traumaspezifischen Techniken 

  

52.  Prävention und Rehabilitation 

53.  Prävention, Früherkennung und Rehabilitation 
psychosomatischer Störungen und 
Erkrankungen 

  

54.   Indikationsstellung zur psychosomatischen 
Rehabilitation und Differentialindikation zur 
psychiatrischen Rehabilitation 

 

55.  Klassifikationsmodelle der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit von Patienten mit 
psychischen Erkrankungen und Störungen, 
z. B. International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) 

  

56.   Befunderstellung für Rehabilitationsanträge  

57.  Notfälle 

58.   Krisenintervention bei Suizidialität, 
Traumafolgestörungen, akuten 
Belastungsreaktionen, akuten 
Angststörungen, psychotischen Zustände, 
Dissoziationen 

 

59.  Selbsterfahrung 

60.   Selbsterfahrung zur Stärkung personaler 
und Beziehungskompetenzen, welche im 
gleichen psychotherapeutischen Verfahren 
erfolgen muss, in welchem die 
Psychotherapiestunden geleistet werden, 
davon 

 

61.   ENTWEDER 

im 
psychodynamischen/tiefenpsychologischen 
Verfahren in Einzel- und 
Gruppenselbsterfahrung, davon 

 

62.   - Einzelselbsterfahrung  120 

63.   - Doppelstunden in Gruppen 40 

64.   ODER 

im verhaltenstherapeutischen Verfahren in 
Einzel- und Gruppenselbsterfahrung in 
Stunden, davon 

150 

65.   - Doppelstunden in Gruppen 40 

66.   ODER 

im Verfahren der systemischen Therapie in 
Einzel- und Gruppenselbsterfahrung, davon 

150 

67.   - 40 Doppelstunden in Gruppen  

68.   Balintgruppenarbeit und/oder 
interaktionsbezogene Fallarbeit in 
Doppelstunden 

35 
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Fachspezifisches Glossar 

Einzelselbsterfahrung Einzelselbsterfahrung wird von einem für die Einzelselbsterfahrung befugten Arzt 
durchgeführt, der als Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder als Facharzt mit der Zusatz-Weiterbildung 
Psychotherapie und/oder Psychoanalyse mehrjährig nach Facharztanerkennung bzw. 
Anerkennung der Zusatz-Weiterbildung in der Psychotherapie tätig gewesen ist. 

Sie soll möglichst zu Beginn der Weiterbildung aufgenommen werden und die 
Weiterbildungszeit begleiten. 

Es dürfen keine dienstlichen oder andere Beziehungen mit Abhängigkeitscharakter zu 
dem Weiterbildungsteilnehmer bestehen. 

In der Einzelselbsterfahrung ist eine kontinuierliche Frequenz von einer 
Selbsterfahrungsstunde (50 Minuten) pro Woche erforderlich. Maximal sind drei 
Stunden pro Woche für die Weiterbildung anrechenbar. 

Die Selbsterfahrung ist im gewählten Hauptverfahren durchzuführen. 

Gruppenselbsterfahrung Gruppenselbsterfahrung wird von einem für die Gruppenselbsterfahrung befugten Arzt 
durchgeführt, der als Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder als Facharzt mit der Zusatz-Weiterbildung 
Psychotherapie und/oder Psychoanalyse mehrjährig nach Facharztanerkennung bzw. 
Anerkennung der Zusatz-Weiterbildung in der Gruppenpsychotherapie tätig gewesen ist.  

Es dürfen keine dienstlichen oder andere Beziehungen mit Abhängigkeitscharakter zu 
dem Weiterbildungsteilnehmer bestehen. 

Die kontinuierliche Gruppenselbsterfahrung findet 1x/Woche mit einer Doppelstunde mit 
bis zu 12 Teilnehmern statt. 

Blockveranstaltungen mit bis zu 12 Teilnehmern sind anerkennungsfähig, wenn sich die 
gesamte Gruppenselbsterfahrung über 12 Monate erstreckt und mindestens 2 Blöcke 
umfasst. 

Die Selbsterfahrung ist im gewählten Hauptverfahren durchzuführen. 

Balintgruppenarbeit 
bzw. 
interaktionsbezogene 
Fallarbeit 

Balintgruppenarbeit bzw. interaktionsbezogene Fallarbeit wird von einem dafür befugten 
Arzt durchgeführt, der als Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder als Facharzt mit Zusatz-Weiterbildung 
Psychotherapie und/oder Psychoanalyse mehrjährig nach Facharztanerkennung bzw. 
Anerkennung der Zusatz-Weiterbildung in der Psychotherapie tätig gewesen ist. 

Es sollen keine dienstlichen oder andere Beziehungen mit Abhängigkeitscharakter zu 
dem Weiterbildungsteilnehmer bestehen. 

Balintgruppenarbeit/interaktionsbezogene Fallarbeit mit bis zu 12 Teilnehmern findet 
kontinuierlich 1x/Woche mit einer Doppelstunde statt. 

Blockveranstaltungen sind anerkennungsfähig, wenn sich die gesamte 
Balintgruppenarbeit/interaktionsbezogene Fallarbeit über mindestens 12 Monate 
erstreckt und mindestens 2 Blöcke umfasst. 

Supervision für 
Einzelpsychotherapie 
und 
Gruppenpsychotherapie 

Supervision ist die fachliche Beratung, Begleitung und Überprüfung eines 
diagnostischen oder therapeutischen Prozesses durch einen hierfür befugten Arzt, der 
als Facharzt für Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie oder Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie oder als Facharzt mit Zusatz-Weiterbildung Psychotherapie und/oder 
Psychoanalyse mehrjährig nach Facharztanerkennung bzw. Anerkennung der Zusatz-
Weiterbildung in der Psychotherapie tätig gewesen ist. 

Die Supervision erfolgt in der Regel in einer dualen Beziehung (Therapeut-Supervisor); 
sie kann auch in einer Gruppenbeziehung erfolgen, wobei die Gruppe maximal 
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6 Teilnehmer umfasst und 90 Minuten dauert. 

Die Häufigkeit der Supervision orientiert sich am Behandlungsprozess und umfasst 
mindestens eine Supervision pro 4 Behandlungseinheiten und dauert mindestens 
30 Minuten pro Fall. 

Komplexbehandlung 

stationär/teilstation 
Psychosomatische und psychotherapeutische Behandlungen mit hohem Schweregrad 
einschließlich traumabedingter und sexueller Störungen mit besonderer Gewichtung der 
psychosomatischen Symptomatik unter Einschluss der Anleitung zur Bewältigung 
somatischer und psychosomatischer Störungen und Erkrankungen sowie der 
multimodalen psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung und der 
multimodalen Therapie können in der Regel in einem stationären/teilstationären Setting 
erlernt werden. Eine psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung der 
o.g. Störungsbilder in einer psychsomatisch-psychotherapeutischen Tagesklinik ist einer 
stationären Behandlung gelichgestellt, da die Therapiedosis für den einzelnen Patienten 
in der Regel vergleichbar ist. 

Inhaltliche 
Charakterisierung der 
Theorie in 
Krankheitslehre und 
Diagnostik sowie in 
Behandlungslehre 
und Diagnostik 

 
 

120 Stunden Theorie in Krankheitslehre und Diagnostik:  
- Prävention sowie Erkennen psychosomatischer Krankheiten und Störungen 

einschließlich Sucht- und Suizidprophylaxe  
- Neurobiologische und psychologische Entwicklungskonzepte, 

Entwicklungspsychologie, Psychotraumatologie, Bindungstheorie, Suizidprävention 
- Erkennen von Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter 
- Erkennen somatischer Erkrankungen, die einer psychischen bzw. psychosomatischen  

(Mit-)Behandlung bedürfen 
- Erkennen psychisch-körperlicher Wechselwirkungen bei chronischen Erkrankungen 

(z.B. Psychoonkologie; Psychokardiologie; Neurologie; Transplantationsmedizin; 
Palliativmedizin) 

- Psychiatrische Anamnese und Befunderhebung 
- Erkennen von psychogenen Schmerzsyndromen und Essstörungen 
- Psychodynamische (z.B. in der psychodynamischen Theorie: Konfliktlehre, Ich-

Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Selbstpsychologie) vs. 
Verhaltenstherapeutische (z.B. in der Verhaltenstherapie SORC-Schema, 
Bedingungsanalyse etc.) vs. Systemische Theorie (Dynamik von Paaren, Familien und 
Gruppen) 

- Allgemeine und spezielle Psychopathologie, psychiatrische Nosologie und 
Neurobiologie 

- Allgemeine und spezielle Neurosenlehre 
- Persönlichkeitslehre und Konzepte psychosomatischer Modelle (z.B. 

Spezifitätstheorie; Zweiphasige Verdrängung; Alexithymie-Konzept) 
- Theoretische Grundlagen in der Sozial-, Lernpsychologie sowie allgemeiner und 

spezieller Verhaltenslehre zur Pathogenese und Verlauf psychischer und 
psychosomatischer Erkrankungen einschließlich der Suchtfolgekrankheiten 

- Gerontopsychosomatische Krankheitslehre unter Besonderheiten der Psychotherapie 
jenseits des 60. Lebensjahres 

- Psychodiagnostische Testverfahren und Verhaltensdiagnostik 
- Dynamik der Paarbeziehungen, der Familie und der Gruppe einschließlich 

systemischer Theorien 
- Prävention, Rehabilitation, Krisenintervention, fachspezifische Psychopharmakologie, 

Organisationspsychologie und Familienberatung 
 

120 Stunden Theorie in Behandlungslehre und Diagnostik: 
- Psychotherapeutische Behandlung und Rehabilitation Psychosomatischer 

Erkrankungen und Störungen einschließlich Notfallbehandlung 
- Praktische Anwendungen von wissenschaftlich anerkannten Psychotherapie-

Verfahren- und Methoden entsprechend dem Verfahrensschwerpunkt in der klinischen 
Weiterbildung 

- Indikationsstellung zu Soziotherapeutischen Maßnahmen 
- Behandlungs- und Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter 
- Behandlung somato-psychischer Wechselwirkungen bei chronischen Erkrankungen 
- Psychotherapeutische Behandlungen von psychogenen Schmerzsyndromen und 

psychogenen Essstörungen 
- Gerontopsychosomatische Kenntnisse einschließlich Angehörigenarbeit 
- Psychosomatischer Konsiliar- und Liaisondienst 
- Autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation oder Hypnose 
- Grundlagen der Psychoedukation 
- Supportive und psychoedukative Therapien bei somatisch Kranken 
- Psychotraumatologische Behandlungskompetenz 

 



A N H A N G 
Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 

1Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  

(1) 
1Kompetenz umfasst die während einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf der Grundlage der 
Weiterbildungsinhalte der Abschnitte B und C der Weiterbildungsordnung und stellt eine Teilmenge 
eines Gebietes dar. 2Die jeweiligen Kompetenzen werden insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit während der Weiterbildung erworben und durch eine Prüfung vor der Ärztekammer 
nachgewiesen.  

(2) 
1Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

(3) 
1Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen und Tageskliniken. 

(4) 
1Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, poliklinische 
Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  

 (5) 
1Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 

(6) 
1Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, 
Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin 
und Urologie. 

(7) 
1Das elektronische Logbuch für die Weiterbildung (Logbuch) dient der kontinuierlichen 
Dokumentation der absolvierten Weiterbildungsinhalte durch die Weiterzubildende/den 
Weiterzubildenden sowie der Bestätigung des erreichten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung befugten Arzt. 2Das jeweilige Logbuch enthält 
die in den Abschnitten B bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte sowie Richtzahlen, soweit diese 
vom Kammervorstand beschlossen wurden. 3Die Darstellung erfolgt nach Maßgabe der Anlage I. 

(8) 
1In einem von der Ärztekammer fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan können die in der 
Weiterbildungsordnung umschriebenen Kompetenzen näher erläutert werden; dieser kann einen 
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. 


